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II. ALLGEMEINE STANDIGE TATIGKEIT

1. ENTWICKLUNG DES HUMANITAREN VOLKERRECHTS

Die Genfer Abkommen

Neue Beitritte - Im Laufe des Berichtsjahres traten zwei neue

Staaten den Genfer Abkommen von 1949 bei. Es handelt sich bei ihnen um
den Kongo (Brazzaville) durch Fortdaucrerklarung vom 4. Februar und um
Kuwait durch Beitritt vom 2. September. Diese Daten sind diejenigen, an
denen die schweizerischen Bundesbehdrden die amtlichen Teilnahmeurkun-

den erhalten haben,

Am Ende des Jahres 1967 waren somit 116 Staaten ausdriick-

lich durch die Genfer Abkommen von 1949 gebunden,

Verbreitung - Wenn die Annahme der Resolution Nr, XXI1

durch die XX. Internationale Rotkreuzkonferenz - betrcffend die "Einhaltung
und Verbreitung der Genfer Abkommen' - nicht den Zweck hatte, die Kennt-
nis der Genfer Abkornmen zur vordringlichen Téatigkeit des IKRK werden

zu lassen, so nur deshalb, weil dies bereits der Fall war, Diese Resolution
hat jedoch sehr zu Recht die Verpflichtungen hervorgehoben, die auf diesem

Gebiet ausdriicklich den Teilnechmerstaaten der Genfer Abkommen zufallen,

Im Laufe des Jahres 1967 antworteten 35 Regierungen auf das
Memorandum, das im November 1966 vom IKRK an alle Teilnehmerstaaten
der Genfer Abkommen gerichtet worden war, wobel etwa zchn von ihnen
ausfithrliche Auskiinfte tiber die Verbreitung der Kenntnis dieser Abkommen
bei den Streitkrdften und manchmal auch der Zivilbevdlkerung gaben. Diese
Mitteilungen berechtigen uns zu der Feststellung, dass in einer gewissen
Anzahl von Landern jetzt sichtliche Fortschritte gemacht werden. Ausser-

dem richteten 15 nationale Gesellschaften eine Antwort an das IKRK, in der



sie versicherten, sie wiirden ihren ganzen Einfluss in dem vom vorerwéhn-
ten Memorandum gewtinschten Sinne bei den betreffenden Behdrden geltend
machen, Diese Antworten werden Gegenstand eines Berichtes an die XXI,

Internationale Rotkreuzkonferenz sein.

Daneben gibt es eine Reihe erwdhnenswerter Initiativen, die
entweder vom IKRK ausgingen oder an denen es beteiligt war. An erster
Stelle sci das Rundtischgesprach erwdhnt, das am 28. August 1967 in Den
Haag stattfand und in einem besonderen Abschnitt dieses Berichtes erwiahnt
wird. s war der Untersuchung des Beitrags gewidmet, den das Rote Kreuz
zum Frieden leisten kann, und erkanntce voll die Notwendigkeit an, die Ver-

breitung der Genfer Abkommen zu intensivieren: .

"Diese Verbreitung muss unter verstirkter Heranzichung von
Rundfunk und Fernsechen intensiviert werden, wobei besser verdeut-
licht werden muss, dass dicse Prinzipien einen wichtigen Faktor
fiir den Frieden darstellen und niecmals - auch wenn sie flir Kriegs-
situationen gedacht sind - die Billigung des Krieges bedeuten ...
Eine bessere Verbreitung setzt ¢in besseres Informationswesen vor
aus, Iis empfichlt sich, Weazrbcfachleute heranzuzichen, grindlich
untersuchte Methoden anzuwenden und ein Werbematerial einzuset-
zen, das wirksamer und besser auf die Kreise abgestimmt ist, die
man anzusprechen winscht',

Von Dr. Jean Pictet, Generaldirektor beim IKRK, wurde eine
Broschiire von rund 60 Seiten mit dem Titel '"Die Grundsétze des humanita-
ren Volkerrechts" veroffentlicht, die sich mit dem humanitaren Recht im
weiten Sinnc befasst. Diese Schrift, die auf das Wesentliche eingeht und
vollstandige genauce Definitionen der behandelten juristischen Regeln wie
auch der ihnen zugrunde liegenden Prinzipien gibt, kann sowohl als Arbeits-
instrument fiir den spezialisierten Forscher wie auch als Gedankengut fur

die der Welt des Roten Kreuzes angehdrenden Personen dienen.

Das Problem der Verbreitung der Genfer. Abkommen wurde
im Laufe des Jahres von verschiedenen Seminaren, Tagungen und Konferen-

zen diskutiert. So nahm das Regionalseminar fiir die nationalen Gesellschaf-
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ten des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds von Ostafrika, das unter
Beteiligung eines Vertreters des IKRK vera 9, bis 19, Januar 1987 in Addis
Abeba abgehalten wurde, cecine Empfehlung Nr, V an, die folgenden Wortlaut
hat:
"Das Regionalseminar fiir die nationalen Gesellschaften des
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds Ostafrikas,

ist der Meinung, dass die Verbreitung der Kenntnis der Gen-
fer Abkommen in Friedenszeiten unerlaszlich ist, wenn sie in
Kriegszeiten wirksam angewandt werden collen;

ist ferner der Meinung, dass in ercster Linie die Mitglieder
der Streitkrifte und das gesamte Sanitétspersonal sich mit den Be-
stimmungen der Genfer Abkomraen vertraut mmachen sollten;

empfiehlt daher den nationalen Ges ] chaften des Roten Kren-
zes und des Roten Halbmonds, die Frage cder Verbreitung der Gen-
fer Abkommen in stédndiger Verbindung mi t d en zustindigen Behdr-
den zu verfolgen, um sicherzu stellen, dass die Ausbildungsprogram-
me flir Cffiziere, Arzte, Krankennfleger und Lehrkriiftc den Genfer
Abkommen und dem Tnt ernationalen Roten Kreuz einen ausreichen-
den Platz einriumen"
Ein Seminar tber die Verbreitung der Genfer Ablkommen unter
den Angehodrigen des Sanitétepersonals, das vom 7. bis 9. Dezember 1967
in Baska Voda (Jugoslawien) stattfand und an dem ebenfalls ein Vertreter
des IKRK teilnahm, empfahl in seinen Schlussiolgerungen insbesondere die
Abhaltung gleichartiger Seminare im ganzen Landesgebiet und die Nutzung

aller verfugbaren Mittel wie Vortrige, Verdffentlichungen, Presse, Rund-

funk, Fernsehen usw..

Vom 22, bis 31, August fand in Miiachen der IV, Internatio~
nale Fortbildungslehrgang fiir junge Militirédrzte statt, Die meisten Vor-
trage behandelten rein drztliche Themen; einige unter ihnen standen jedoch
in enger Verbindung zu den Konventionen des Roten Kreuzes, Wir denken
dabei vor allem an die Geschichte der MilitArmedizin, Das IKRK, das ei-
nen seciner Juristen, Herrn J.de Preux, delegiert hatte, war mit zwei Vor-

tragen am Lehrgang betciligtieinem tiber das Genfer Abkommen zur-Ver-



besserung des Loses der Verwundeten und Kranken (aus der Feder von J.
Pictet), dem anderen tiber die Sondervereinbarungen in den Genfer Abkom-
men.

Ferner veranstaltete das IKRK vom 3. bis 7. April zum zwei-
ten Male einen Ausbildungslehrgang fiir Personen, die spater der Genfer
Institution ihre Dienste anzubieten beabsichtigen. In diesem Jahr nahmen

rund 40 Hdrer aktiv an dem Lehrgang teil.

Schliesslich seien noch die zahlreichen Vortriage erwiédhnt, die
vor den vielen Besuchern und Besuchergruppen des IKRK-Sitzes gehalten

wurden.

Schulbuch fir Afrika - Im Laufe der letzten Jahre sind auf

der Landkarte Afrikas viele necue Staaten erschienen. Ihre Vermehrung hat
zu einem hochst erfreulichen und ungewdhnlich schnellen Aufschwung des
Roten Kreuzes gefithrt. Allerdings muss zugegeben werden, dass die vor
kurzem entstandenen afrikanischen nationalen Gesellschaften noch nicht
{iber ausreichende materielle Mittel verfiigen und ihr Anschen bei den Re-

gierungen und der Bevodlkerung sclbst besser gesichert sein konnte.

Das IKRK, das diese Gesellschaften anerkannt hat, ist fur
ihre Entwicklung nicht verantwortlich, jedoch beobachtet es diese aufmerk-
sam und bemiiht sich, die Kenntnis der humanitidren Regeln nicht nur unter
denen zu verbreiten, die an der Aktion des Roten Kreuzes teilnehmen, son-
dern auch in der Masse derjenigen, die vielleicht cines Tages den Nutzen
davon -haben werden, Es war der Meinung, der zweckmaéassigste Weg, um
das Rote Kreuz und die Genfer Abkommen bekannt zu machen, besteche ge-
gebenenfalls darin, auf Schulebene tatig zu werden, Der Schulunterricht
ist in Afrika auf dem Lande allgemein verbreitet, und dieses Netz bleibt
einer der bestédndigsten und wirksamsten Informationswege. Um seine Ab- ‘
sichten zu fordern, liess das IKRK ein Lehrbuch ausafbeiten und fertigstel-

len, das besonders flir den Volksschulunterricht bestimmt ist, um auf diese



Weise nicht nur die Stadtbevdlkerung, sondcrn auch die Landbevélkerung zu
erreichen, die am héufigsten in den Genuss von Hilfs- und Betreuungsaktio-

nen kommt,

Das IKRK beteiligte dic Liga eng an der Ausarbeitung dieses
Lehrbuchs, und auch die Ratschldge, die es von den Leitern der afrikani-
schen Rotkreuzgesells'chaftenowic auch von Unterrichtsfachleuten erhielt,
waren wertvoll, Das Werk mit dem Titel ""Das Rote Kreuz und mein Land"
umfasst 127 Seiten und enthilt sehr viele Zeichnungen, Es gibt ¢ine engli-
sche und eine franzdsische Ausgabe. Der Text geht von zahlreichen Bege-
benheiten des Alltagslebens aus und ist so gestaltet, dass das Kind sich von
den geschilderten Ereignissen - Krieg oder Naturkatastrophen - dnmittelbér
betroffen fihlt und das Rote Kreuz, sein Zeichen und seine Prinzipien ihm
vertraut werden, dass es sich selbst verpflichtet fiihlt, seine Aktion zu un-
ters_tﬁtzen, und zugleich weiss, welche Hilfe ¢s im Frieden wie im Kriege
beim Roten Kreuz finden kann, Die Bedeutung der Genfer Abkommen wird

darin hervorgehoben,

Im Mai beauftragte das IKRK einen Delegierten mit einer In-
formationsmission in mehreren Landern Westafrikas, um die Aufnahme
des Unterrichts iber das Rote Kreuz in diec Schulprogramme zu errcichen,
Sein Vorscilag wurdce Gberall bei den betreffenden Regierungen wohlwollend

aufgenommen,

Angesichts dieser Zusagen und dank der Schweizerischen Eid-
genossenschaft, deren finanzielle Unterstutzung in dicsem Zusammenhang
entscheidend war, stellte das IKRK cinen Verteilungsplan auf, der sich auf
neun franzdésisch- und englischsprachige Lander Afrikas beschrankte, Im
Herbst wurden nicht weniger als 125'000 Exemplare des Buches verschickt,
und zwar dic franzosische Ausgabe zur Elfenbeinkﬁéte, -nach Obervolta,
Togo, Dahomey und Mali und die englische Ausgabe nach Gambia, Sierra

Leone, Liberia und Ghana,



Die erste Fhase dieser Kampagne ist also angelaufen, Zwar
hat sic¢ noch Versuchscharakicr, doch darf man hoffen, dass in einigen Jah-
ren Hunderttausende von Schiilern sich mit den eleméentaren Grundsiatzen
vertraut gemacht haben werden, dic jenscits 2ller rassischen und politischen
Vorurtcile dazu beitragen, den Geist der gegenszitigen Hilfe und des Frie-

dens unter den Volkern zu verbreiten,

Schutz der Zivilbevolkerung

Rechtsschutz gegen die Gefahren des unterschicdslos gefiihr-

ten Krieges -~ Im Laufc des Jahres 1967, besondzrs wihrend des ersten

Halbjahres, setzte das IKRK aktiv scine Arbeiten zur Durchfithrung der

wichtigen Resolutionen fort, die die XK. Internationale Rotkrouzkonferenz

auf diesem Gebiet angenommen hatte.

Vor allem die Resolution Nr, XXVIII verkiindete einige wich-
tige Grundséatze zum Schutze der Zivilbevolkerung, die in dem nachstehend
im vollen Wortlaut wiedzrgegebznen Memorandum enthalten sind und dic
von "allen Regierungen und allen {ibrigen Michten, die dic Vzrantwortlich-
keit fiir die Kriegfithrung in bewaffneten Konflikten tragen', zu beachten

sind.

Diz Resolution fordorte ferner das IKRIK nachdriicklich auf,
scine Anstrengungen fortzusetzen., um das humanitare Recht auf diesem
Gebiet weiterzuentwickeln, Dic heikle Lage, in der sich.die Wzlt befindet,
hat die Verwirklichung dieser Aufgabe noch schwicriger gemacht. Daher
beschloss das IKRK, vorher eine Reihe bedeutender Personlichkeiten
(Rechtsgelehrte, Strategen, Parlamentaricr) zu Rate zu zichen, die aus
verschiecdenen Erdteilen stammen und die wichtigsten Gedankeanstromungenr

der heutigen Welt vertreten,

In diese Beratungen wurden funfzcechn Personlichkeiten aus ins-

gesamt dreizehn Lindern cinbezogen (Bundesrepublik Deutschland, Deutsche



Demokratische Republik, Finnland, Indien, Iran, Japan, Jugoslawicen, Nor-
wegen, Pakistan, Polen, Turkei, Vereinigtes Konigreich, Vercinigte Staa-
ten von Amerika). Dicse Personen wurden entweder bei esinem Schweizauf-
enthalt oder anldsslich von Auslandsreisen spezialisierter IKRK-Mitarbei-
ter, insbesondere von Direktor Filloud und Vizedirektor Wilhelm, zu Rate
gezogen.,

Diese Besprechungen rein privater Natur, die auf der Grund-
lage eines zuvor {ibermittelten Fragcbogens abgewickelt wurden, gaben dem
IKRK wertvolle Hinweise iber dic Art und Weise, in der es die vorerwihnte
Resolutidn verwirklichen kann, Chne auf die Einzelheiten aller erhaltenen

Gutachten einzugehen, lassen sich folgende Faktoren herauskristallisieren:

Erstens bildet die Resolution Nr, XXVIII selbst bereits einen wichtigen
Schritt in der einzuschlagenden Richtung und gibt dic Grundsitze des gel-
tenden Vodlkerrechts wicder, Man muss jedoch noch weiter gehen und eine
Urkunde zu erhalten versuchen, durch die die Staaten diese Grundsiatze aus-

driicklich anerkennen und formeller gebunden sein wiirden.

Zweitens hiclten es die meisten befragten Personlichkeiten
nicht fir wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Regierungen sich unter den
gegenwiartigen Umstinden Uber ¢in internationales Abkommen auf diesem
Gebiet einigen kdnnte, Dennoch muss ein solches Abkommen das Endziel
bleiben, In der Zwischenzeit muss bis zu dem Tage, an dem dieses Abkom-
men zﬁstande kommt, jede Gelegenheit wahrgenommen werden, um die in
Wien verkiundeten Grundsitze in Erinnerung zu rufen, ihre Bestatigung an-
zustreben und, wenn moglich, ihre Ausweitung zu erreichen. In dieser Hin-
sicht wurde im allgemeinen angeraten, als Zwischenstufe zu einer Resolu-
tion der Vereinten Nationen Zuflucht zu nehmen, die den Charakter einer

Erklarung hitte,

Dicese Schlussfolgerungen veranlassten das IKRK, am 19, Mai

an alle Regierungen ein Memorandum zu richten,von dem auch die nationa-



len Gesellschaften mit dera Rundschreiben Nr, 468 vom 24, Mai zine Ab-

schrift erhielten,

Nachstehend folgt der Text dieses Memorandums, das durch
das Zusammenspiel der Umstiinde kurz vor Ausbruch der Feindseligkeiten

im Nahen Csten in dic¢ H&nde der Regicerungen gelangte:

1.

"Durch seine Hilfstitigkeit bei bewaffneten Konflikten kommt
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zu der Feststellung, wie
dringend notwendig es ist, dass die Volker darauf verzichten, bei der
Losung von Streitfragen Gewalt anzuwenden, dass sie sich tber die
Ristungsbceschrankung cinigzn und vertrauensvolle friedliche Bezie-
hungen untercinander herstellen., Das Rote Kreuz trigt in dem ihm
eigenen Bereich im Masse aller seiner Moglichkeiten hierzu bei.

Solange dieses Ziel jedoch nicht erreicht ist und mdrderische
Konflikte, selbst wenn siz begrenzt sind, a2uftauchen oder andauern,
ist viel daran gelegen, dass in diesen Zussersten Situationen die hu-
meanitiren Vorschriften zum Schutze ciniger Hauptwerte der Zivilisa-
tion treu cingehalten werden und dadurch die Ruckkehr zum Frieden
erleichtert wird. Dicse Vorschriften fanden ihren Ausdruck besonders
in den Genfer und den Haager Abkommen sowice im Gewohnheitsrecht,
Das Internationale Komitze mdchte cindringlich an diese Forderung
erinnern, wie dies itbrigens mehrere internationale Rotkreuzkonferen-
zen taten, auf denen die Regierungen vertreten waren,

I1.

Angesichts der technischen Entwicklung der- Waffen und der
Kriegsmethoden sowie der Art der bewaffneten Konflikte unscrer Zeit
wird dic Zivilbevdlkerung immer mehr den Auswirkungen der Feind-
seligkeiten und den damit verbundenen Gefahren ausgesetzt, Seit lan-
gem ist das Internationale Komitee wegen dieser ernsten Bedrohung
besorgt und weiss, dass es sich zum Dolmetsch der 6ffentlichen Mei-
nung rmacht, wenn e¢s die Aufmerksamkeit der Regicrungen abermals
auf die Grundsatze lenkt, die die 2. International: Rotkreuzkonfe-
renz 1965 in Wien verkiindet hat, wodurch sie das geltende Recht
bestitigte,



In ihrer XXVIII. Rcsolution, deren voller Wortlaut in der An-
lage erscheint, erklirte diz Konferenz feierlich,

"dass alle Regierungen und alle tibrigen Michte,
die die Verantworilichkeit ftir dic Kriegfiihrung
in bewaffneten Koafiikien tragen, zumindest
folgende Prinzipien beachten inlissen:

- die in einen Konrlikt verwickelten Parteien
haben kein unbeschrinktes Recht bel der Wahl
der Mittel, dem Feind zu schaden;

- es ist untersagt, Angriffe gegen die Zivilbe-
volkerung als solche zu richten;

- ¢in Unterschied muss jederzeit zwischen den
Personen gemacht werden, diz an den Feind-
seligkeiten teilnehimen, und der Zivilbevolke- .
rung, und zwar dergestalt, dass letziere so- ;
weit wiec moglich verschont bleibt;

- die allgemeinzn Regeln des Kriegsrechts finden
auch auf nukleare und dhnliche Waffen Anwendung',

Damit diese Grundsitze voll zur Geltung kommen, fordert das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz die Regierungen dringend
auf, diese allgemeinen Normen - notfalls mit den erforderlichen Zr-
ginzungen versehen - in ein:r entsprechenden volkerrechtlichen Ur-
kunde zu verankern, Das Intzrnationale Ilomitee ist bereit, bel der
Ausbreitung ziner solchen Urkundzs mitzuhelfen.

Chne abzuwartan, bis diese¢ Urkund: in endgliltiger Fassung
vorliegt und in Kraft gesetzt ist und bis sich alle in I'rage kommen-
den M#Achte @ioer cin formelles Verbot der Massenzerstdorungswaffen
geeinigt haben, bittet das Internationale Komitee dic Regierungen,
schon jetzt kundzutun, weclchen Wert sic den obengenannten Grundsit-
zen beimessen; dies kann durch jede geeignete offizielle Kundgebung,
wie z.B. eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen, geschehen., Desgleichen konnten die Anweisungen fur die
Streitkrafte jetzt schon auf diese Grundsitze Bezug nehmen,

1L,

Das Internationale Komitee befasst sich noch mit einem ande-
ren Aspekt dieses Problems, der auch die wohlwollende Aufmerksam-
keit der Regicerungen verdient.



Da es im allgemecinen Intercsse der Volker liegt, dass die
Vorschriften zum Schutze der Menschen im Konfliktsfall eingehalten
werden, ist viel daran gelegen, dass sic kler und deutlich sind und
ihre Anwendung nicht besiritten werden kann, Diese Bedingung wird
aber bei weitem nicht erfiillt: Die Kodifizierung cines grossen Teils
des Rechts betreffend die Flihrung der Feindscligkeiten geht auf das
Jahr 1907 zuriick; ausserdem gefihrdet die vielschichtige Art gewis-
ser Konflikte zuweilen die Anwendung der Genfer Abkommen selbst,

Diese Lage kann sich nachteilig auf das Los der Zivilbevolke-
rung und der sonstigen Kriegsopfer auswirken; darum darf ihr nie-
mand gleichglltig gegeniberstehen, Das Internationale Komitee mdch-
te gerne wissen, welche Massnahmen die Regierungen vorsehen, um
diesen Zustand zu beheben. Zur Erleichierung der Priifung dieses
Problems scndet es ihnen in der Anlage eine diesbezligliche Aufzeich-
nung'', - -

Wie aus dem letzten Teil des Memorandums hervorgeht, be-
nutzte das IKRK diese Gelegenheit, um die Aufmerksamkeit der Regierun-
gen ferner auf ein damit zusammenhingendes, besorgniserregendes Pro-
blem zu lenken, nidmlich auf den ungenauen und veralteten - und damit fir
die Zivilbevodlkerung nachteiligen - Charakter cines Teils des Kriegsrcchts
hinsichtlich der Fithrung der Feindseligkeiten., Das IKRK hiclt es daher fur
angebracht, in der dem Memorandum beigefiigten Anlage unter dem Titel
"Kurzgefasste Darstellung der vdlkerrechtlichen Regeln betreffend den
Schutz der Zivilbevdlkerung vor den Gefahren des unterschiedslos gefihr-
ten Krieges' eine Aufstellung der geltenden Binschrinkungen (Beschrinkun-
gen hinsichtlich des Personenkreises, der Orte und der Waffen selbst) zu
machen und die Punkte hervorzuheben, fur die eine Regelung dringend er-

forderlich ware.

Als Antwort auf dieses Memorandum teilten viele Regierungen
dem IKRK mit, sic hitten diese Dokumente im Hinblick auf ¢ine grindliche
Priifung an ihre zustandigen Dienststellen weitergeleitet., Die Ergebnisse
dieser Studien werden dem IKRK zweifellos im Laufe des Jahres 1968 mit-

geteilt werden,
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Im tbrigen fand der Gedanke, die Generalversammlung der
Vercinten Nationen in einer Resolution die in Wien verkiindeten Grundsitze
bekraftigen zu lassen, die Aufmerksamkeit von etwa zehn Regierungen; die-
se setzien das IKRK von ihrer grundsitzlichen Bereitschaft in Kenntnis, die
Initiative zu einer solchen Vorlage zu ergreifen oder sie zu unterstitzen,

wenn die Umstande es gestatteten,

Das scheint jedoch letzten Endes nicht der Fall gewesen zu
sein, denn die 22, Generalversammlung der Vereinten Nationen ging im
Dezember zu Ende, ohne mit einer Resolution zur Bekriaftigung der in Wien
verkiindeten Grundsitze befasst worden zu scin, Es stimmt, dass diese
Versammlung von der vordringlichen Sorge beherrscht wurde, einige Fort-
schritte auf dem Gebiet der Nichtverbreitung der Kernwaffen zu machen,
und dass somit die meisten anderen Fragen beiseite gelassen wurden, doch
beabsichtigt das IKRK, seine Bemihungen unablédssig fortzusetzen, um die-
se Grundsétze allgemein zu verbreiten und von den Regicrungen eine offi-
ziclle Stellungnahme zu erhalten, die die Reichweite seiner fundamentalen

Normen verstiarkt.

Besondere Garantien fir die Zivilschutzorganisationen -

Gleichlaufend mit scinen Bemithungen um den Rechtsschutz der Zivilbevol-
kerung im allgemeinen setzte das IKRK seine Arbeiten hinsichtlich der Re-
solution Nr, XXVIIII der XX, Internationalen Rotkrcuzkonferenz fort, Die-
se Resolution sucht die Garantien zu verstérken, dice das Volkerrecht den

Zivilschutzorganisationen bietet, damit diese jederzeit ihrer Tatigkeit zu-

gunsten der zivilen Cpfer der Feindseligkeiten nachgehen kdnnen.

Das IKRK hielt es fur zweckmissig, zuerst in Verbindung mit
den zustédndigen Dienststellen der Regierungen, die an diesem Problem be-
sonders interessiert sind, dic einleitenden Untersuchungen voranzutreiben,
die die Aufstellung ciner internationalen Regelung auf diesem Gebiet erleich-

tern, bevor es die Einberufung einer neuesn Expertentagung ins Auge fasste,
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wie die Resolution es von ihin verlangt. Das IKRK ermutigte ferner diese
Regierungen, sich gegenseitig iber verschiedene Aspckte der aufzustellen-
den Regelung zu konsultieren, was vor allem von den Regierungen der nor-

dischen Lander getan wurde.

Am 2, und 3. Mai 1967 hatte das IKRK in Genf wichtige Unter-
redungen mit einer Delegation der nordischen Lander, die aus den Herren
Miller (Stellvertretender Leiter des schwedischen Zivilsphutzes), Onsrud
(Leiter des norwegischen Zivilschutzes), Schulz (Leiter des dinischen Zi-
vilschutzes) und Warras (Generalsekretir des Finnischen Roten Kreuzes
und Vertreter der finnischen Zivilschutzbehdrden) bestand, Diese Delega-
tion setzte das IKRK von den Zrgebnissen der Gesprache in Kenntnis, die
seit mehreren Monaten zwischen den Zivilschutzdiensten der nordischen
Lander gefuhrt worden waren, und itbergab ihm c¢cinen Text, der diese Er-
gebnisse in Form cines Regelungsentwurfs zusammenfasst, Die Vertreter
des IKRK driickten ihrerscits den Dank ihrer Institution fiir diese Arbeiten
aus und legten ihren Standpunkt zu bestimmten heiklen Aspekten dieses Tex-

tes dar.

Geméss dem vorgeschenen Programm berief das IKRK An-
fang November eine beratende Gruppe von Sachverstindigen ein, die per-
sonlich und privat eingeladen waren, Fiunf Sachverstindige nahmen diese
Einladung an: die Ee¢rren Dr, Haug, Zentralsekretir des Schweizerischen
Roten Kreuzes, Jacovljévic, Rechtsberater des Jugoslawischen Roten Kreu-
zes, Miller, stellvertratender Leiter des schwedischen Zivilschutzes, Dr,
Schlogel, Gencralsekretir des DRK in der Bundesrepublik Dcutschland, und

Warras, Generalsekrctir des Finnischen Roten Kreuzes.

Im Laufe der einwdchigen Beratungen (vom 31, Oktober bis
zum 3, November 1967) bemiihte sich diese Gruppe, auf der Grundlage des
erwihnten Textes der nordischen Staaten sowie der vom IKRK der Wiener

Konferenz unterbreiteten Vorschldge den Vorentwurf flir eine Regelung aus-



zuarbeiten, der der in der Resolution MNr. XXVIIII vorgeschenen offiziclien
Sxpertenkonferenz vorgelegt werden kénnte. Die Beratungen dicser Gruppe
waren fruchtbar und flihrten in mehreren Punkten zu einstimmig angenom-

menen Losungen,

HEs ist Sache des IKRK, den Vorschlagen uﬁd Schlussfolgerun-
gen dieser Beratergruppe ihre ondgultige Form zu geben, Dann kdnnte c¢s
eine Entscheidung treffen Ubcr die Einberufung cinér Zxpertentagung - even-
tuell im Herbst 1968 -; diese wirde einen offizicllen Entwurf ausarbeiten,

der der XXI. Internationalen Rotkrauzkonferenz zu unterbreiten wire.

Das Rote Kreuz, Faktor des Weltfriedens

Seit dem Ende des Trsten Weltkrieges haben alle Internatio-
nalen Rotkreuzkonfercnzen den wichtigen BEeitrag hervorgehoben, den die

Institution zum Geiste des Fricdens in der Welt leistet und leisten kann.

In diesem Sinne nahm die XX, Internationale Konferenz (Wign,
1965) in dic¢ fundamentalen Grundsitze, von denen dic Institution sich leiten
lasst, folgende Worte auf: "Das Rote Kreuz fordert gegenseitiges Verstind-
nis, Freundschaft, Zusammenarbeit und einen dauerhaften Frieden unter
allen Vdlkern'. Dic Konferenz nahm ferner cine wichtige Resolution - die
Resolution Nr. X - an, die diz Regierungen auffordert, ihre Streitfragen
mit fricdlichen Mitteln zu regeln, und die insbesondere das IKRK ermutigt, .
im Rahmen seiner humanitiren Mission alle Anstrengungen zu unternchmen,
die geeignet sind, Konflikten vorzubeugen. Im Geiste dieser Entschlicssung
intervenierte das IKRK auf Ersuchen der Crganisation fir dic Afrikanische
Kinheit im Herbst 1967 im Kongo und in Ruanda, wic in diesem Bericht
weiter oben erwihnt.

Das IKRKX war der Mcinung, dass diese Bemilh_ungcn um den
Geist des IFriedens auch auf andercr Zbene einsetzen kdnniten, Bel der Dis-

kussion der Resolution Nr, X schlug 2s vor, c¢in Rundtischgesprica zu ver-
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anstalten, dessen Zicl es sein wiirde, "

einen schr allgemeinen ungezwunge-
nen Meinungsaustausch vorzunehmen iiber den Beitrag, den das Rote Kreuz
durch praktische Massnahmen im Rahmen seciner Hauptgrundsitze zum Gei-
ste des Fricdens, zum gegenseitigen Verstidndnis unter den Volkern und
somit zur Verhilitung des Krieges leistet und leisten kann', Um diesen An-
regungen, die von mehreren nationalen Gesellschaften lebhaft begriusst
worden waren, konkrete Schritte folgen zu lassen, nutzte das IKRK die An-
wesenheit zahlreicher Delegierter des Roten Kreuzes in Den Haag, die An-
fang September am Gouverneurrat teilnahmen, um das vorgesehene Rund-
tischgesprich zu veranstalten. An dieser Zusammenkunft, die am 28. Au-
gust in Den Haag stattfand und rein privaten Charakter hatte., nahmen fol-

gende 17 Personlichkeiten des Roten Kreuzes teil:

Dr. Rito-Alcantara Priasident des Senegalesischen Roten
Kreuzes
Herr Walter Bargatzky - Préasident des Deutschen Roten Kreuzes

in der Bundesrepublik Deutschland

Herr José Barroso Chavez Prasident der LLiga der Rotkreuzgesell-
schaften und Frisident des Mexikanischen
Roten Kreuzes

Mgr. Donaldo Chavez Nunez Prisident des Nicaraguanischen Roten
Kreuzes

Dr. Z. Darwiche Direktor des Syrischen Roten Halbmonds

Dr. Ahmed Djebli Elaydouni Prasident des Marokkanischen Roten
Halbmonds

Dr, Irena Domanska Prasidentin des Polnischen Roten Kreuzes

Herr G.I.A.D, Draper Rechtsberater des Britischen Roten
Kreuzes

Herr A, van Emden Generaldirektor des Niederlandischen

Roten Kreuzes
" Herr Agustin Inostrosa Prasident des Chilenischen Roten Kreuzes

General C.K. Lakshmanan Generalsekretir des Indischen Roten
Kreuzes



Prof, Dr, Werncr Ludwig Prisident des Deutschen Roten Kreuzes
in der Deutschen Demokratischen Republik

Herr Jovica Patrnogic Generalsckretir des Jugoslawischen
Roten Kreuzes

Dr. Zdenek Stich Prisident dos Tschechoslowakischen
Roten Kreuzes

Herr Clof Stroh _ Generalsekratir des Schwedischen
Roten Krauzes

Frau D. Tumendelger Prasidentin des Roten Kreuzes der
' ' Mongolischen Volksrepublik

General A.E, Wrinch National Commissioner des Kanadischen
Roten Kreauzes

Zudem hatte das IKRK seinen Pridsidenten, Herrn Samuel
Gonard, sowiec die Herren Siordet, Pictet, Pilloud und Wilhelm delegiert,
um den Arbeiten beizuwohnen, wihrend diz Herren Beer und Abut die Lign

der Rotkreuzgesellschaften vertraten,

Auf der Grundlage einer vorbereitenden Dokufnentation, die
ihnen im voraus zugesfellt worden war, beschiftigten sich die Teilnehmer
des Rundtischgcsprichs héluptsélchlicl'l mit zwel Aspckten des vorgeschlage-
nen Themas, Sie \'iberprﬁften als crstes den Beitrag zum Frieden, den das
Hilfswerk des Roten Kreuzes schon in sich sclbst darstellt, und diskutier-
ten die Moglichkeiten, diescn Aspekt besser hervorzuheben, Danach behan-
delten sie cingehend die dem Roten Kreuz zur Verfigung stehenden Moglich-

keiten, auf diesem Gebiet spzzifische T#atigkeiten auszuiliben. Zu den unter-

suchten Punkten gehorten die Brzichung zum Geist des Fricdens, die Zu-
sammenarbeit mit den offiziellen oder privaten Organisationen, die sich

Ahnlichen Problemen widmen, der Kampf gegen alles, was die Volkerver-
stindigung bedroht, und di¢ Untersuchung der tieferen Ursachen der Kon-
flikte, Ferner wurde der Beitrag zum Frieden ins Licht geriickt, den die
direkten Kontakte zwischen den Mitglicdern des Roten Kreuzes bilden, und

die Modglichkeiten gepriift, diese auf organische Weise zu verstédrken.,
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Dr. J. Pictet, Generaldirektor beim IKRK, der den Vorsitz
der Rundtischgespriche gefihrt hatte, gab vor dem Delegiertenrat cinen
kurzen Bericht iber die Ergebnisse dieser Zusammenkunft, wobei er her-
vorhob, dass e¢s sich angesichts der Weite des Themas nur um cine erste
Untersuchung handeln konne, Er fligte hinzu, dass alle nationalen Gesecll-
schaften einen ausfithrlichen Bericht erhalten wiirden und gemiass dem ein-
miitigen Wunsch der Teilnehmer vor der XXI, Internationalen Konferenz
ein zweites Rundtischgespriach tber das gleiche Thema organisiert werden
wiirde, um dem IKRK zu ermoglichen, dieser Konferenz griindlicher ausge-

arbeitete Vorschliage zu unterbreiten.

Aufbau, Organisation und Verfahren der Internationalen Rotkreuzkonferenz

In ihrer Sitzung vom 3, Oktober 1966 hatte die Stindige Kom-
mission des Internationalen Roten Kreuzes das IKRK und die Liga aufgefor-
dert, die Fragen zu untersuchen, die sich aus dem Aufbau, der Crganisa=-
tion und dem Verfahren d:r Internationalen Rotkreuzkonfeienz ergeben.

Dic beiden Institutionen setztzn demgemiiss einen gemeinsamen Untersu-
chungsausschuss ein, der nach griindlicher Arbeit in der Lage war, der
Stindigen Kommission cinen umfasscenden Bericht zu unterbreiten, Diese
hatte ferner beschlossen, allen nationalen Gescllschaften einen Fragebogen

zuzuschicken und ihre Stellungnahme zu bestimmten Punkten zu erbitten,

Nachdem die Standige Kommission ihrerseits die Frage ge-
prift hatte, licss sie durch ihre Vorsitzende, Grafin von Limerick, ihre
Schlussfolgerungen vor dem am 6. Scptember 1967 in Den Haag versam-
melten Delegiertenrat vortragen., Nachstehend folgt der Wortlaut dieses

Dokuments:



- B8 -

I. Aufbau der Kenferenz

zung des Internationalen Hoten Kreuzes hinsichilich der Teilnahme der
Regierungen an den Internationalen Konferenzen nicht zu &ndern. Den
Vorschlag, die Rotkreuzkonferenzen mit Teilnahme der Regierungen
durch regelmasscige Staatenkenferenzen zu ersetzen, hielt man far un-

durchfihrbar, denn es obliegt nicht dem Roten Kreuz, derartige Staaten-
konferenzen einzuberufen,

1, Teilnahme der Regierungen - Man kam iberein, die Sat-

Man nahm die Tatsache zu Protokoll, dass die Regierungen
nicht berechtigt sind, vorzuschlagen, dass diese oder jene Frage auf
der Tagesordnung der Konferenz erscheint, es sei denn, dies geschehe
laut Artikel 9 der internen Regelung (die das Prisidium der Konferenz
erméchtigt, weitere Fragen auf die Tagesordnung zu setzen, wenn finf
Delegationen verschiedener Lénder dies beantragen). Is schien nicht -
gerechtfertigt, eine diesbeziigliche Anderung der internen Regelung vor-
zuschlagen, die gestatien wiirde, die Befugnisse der Regierungen zu er-
weitern, In Zukunft wird die Stindige Kommission daflir sorgen, den De-
legiertenrat vor der Konferenz davon zu unterrichten, wenn Fragen be-
handelt werden, die fiir die Regierungen nur von untergeordnetem Inter-
esse sind.

2. Befugnisse der Konferenz - Nach Ansicht der Kommission

ist keine Satzungsinderung notwendig.

II. Organisation und Verfahren der Konferenz

1. Es erschien nicht erforderlich, irgendwelche Anderungen
in bezug auf die Hiufigkeit der Vollversammlungen, ihre Dauer, die ihr

ordnung fur den Erfolg der Konferenz ausschlaggebend ist und sie die
Moglichkeit bietet, die vorgebrachten I'ragen betreffend zahlreiche wei-
tere Punkte des Fragebogens wie die Anzahl der Ausschiisse, die Zu-
sammensetzung der Delegationen usw. zu pridzisieren. Daher muss die
Standige Kommission der Aufstellung der Tagesordnung fur die nachste
Internationale Konferenz besondere Aufmerksamkeit widmen und die
diesbezliglichen Kommentare der nationalen Gesellschaften berticksich-
tigen.
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3. Praktisches Problem der Abfassung der Resolutionen -
Nach Ansicht der Stindigen Kommission solite fir jeden Konferenzaus-
schuss ein Redaktionsausschuss gebildet werden, der aus drei Personen
besteht, von denen eine jede eine der Arbeitsprachen der Konferenz be-
herrscht. Diese drei Ausschiisse kdnnen spater zusammengeschlossen
werden, so dass sie den Redaktionsausschuss der Vollversammlung bil-

den, der somit aus mindestens neun Personen bestiinde.

I1I. Fragen betreffend die Standige Kommission

1, Methoden fiir die Mitgliederwahl - Man hielt es flir ange~-
bracht, sich bei zukiinftigen Konferenzen nach der in der Satzung vorge-
sehenen Wahlmethode zu richten, Der Vorsitzende der Konferenz soll
die Teilnehmer bei Erdffnung der Konferenz auf diesen Punkt aufmerk-
sam machen und den Delegationen das Wahlverfahren bekanntgeben. Aus-
serdem wurde der Gemischte Ausschuss gebeten festzustellen, ob das
Konferenzpriasidium beauftragt werden konnte, die Wiahlbarkeit der fir
die Standige Kommission vorgeschlagenen Anwarter zu pritfen, um si-
cherzustellen, dass die Betreffenden alle Voraussetzungen flir dieses
Amt erfillen,

2. Zusammensetzung der Stindigen Kommission und Anzahl

o= mm em ma en s ax me em se s sm s 5s es o em SR me sm Sm Se Em me e e S5 e mm e me e e e e e e e e Se e e Ge e we e e e e

Punkt vorzuschlagen.

3. Befugnisse der Standigen Kommission vor Konferenzer-

gewisse Beschliisse hinsichtlich der Organisation zu fassen sind.

Man bemerkte, dass gemiass der Satzung und der internen Re-
gelung die Standige Kommission und die einladende Gesellschaft flir die
Organisation und die Vorbereitung der Konferenz verantwortlich sind.
Sie miissen daher am Tagungsort die erforderlichen Beschliisse vor Er-
o6ffnung der Konferenz fassen.

Da man nicht erwarten kann, dass die Stdndige Kommission
eine oder zwei Wochen vor Konferenzerdffnung ''in corpore' am Tagungs-
ort anwesend ist, vertrat man die Ansicht, sie solle diese Aufgabe ih-
rem Vorsitzenden oder einem bzw. mehreren ihrer Mitglieder anver-
trauen.

Einige der Schlussfolgerungen, zu denen man gelangt ist, for-
dern ein grindlicheres Studium seitens des Gemischten Ausschusses,
Die verschiedenen Verfahrensfragen werden also bei der néchsten Zu~
sammenkunfi der Stindigen Kommission abermals erodrtert.



	Entwicklung des humanitären Völkerrechts

